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Prozess- und Vertretungsvollmacht

Der Kanzlei Dr. Vachek Rechtsanwälte, Schrottgasse 12, 94032 Passau,
wird von 

gegen
wegen
Vertretungsvollmacht erteilt

· zur Prozess- und Verfahrensführung (u. a. nach § 81 ff. ZPO), einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen, Berufungen und Revisionen, insbesondere auch zur Vertretung vor den Zivil-, Familien-, Arbeits-, Sozial-, Straf-, Finanz- und Verwaltungs​gerichten und vor dem Bundesverfassungsgericht.
· zur Vertretung in allen Steuerangelegenheiten einschließlich Zustellungs- und Empfangs​vollmacht, zur Prüfung von Steuerbescheiden und deren Anfertigung;

· zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und Versicherer);

· zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben genannten Ange​legenheiten;

· zum Abschluss von Vergleichen;

· zur Erteilung von Untervollmachten und Vollmachten gleichen Inhalts.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Nebenverfahren (z.B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der hiermit verbundenen besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, Hinterlegungs- und Insolvenzverfahren).

Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen, abzurechnen, zu verrechnen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
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